
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 25.09.2019
	Beschlussvorlage: Die Gemeinde ist gemäß § 2 BauGB am Verfahren zum Bebauungsplan "Handel und Gewerbe im Seepark an der Brandiser Straße" der Stadt Naunhof beteiligt worden und soll zum Vorentwurf eine Stellungnahme abgeben.Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtskräftigen VE-Plans "Seepark - Wohn- und Einkaufszentrum an der Brandiser Straße", in dem hier eine gewerbliche Nutzung mit Mischgebietscharakter festgesetzt ist. Im Flächennutzungsplan der Stadt Naunhof sind die Flächen als Gewerbeflächen ausgewiesen. Die Planung soll v. a. dem Ersatzneubau eines Ver- brauchermarktes (Vergrößerung der Verkaufsfläche von ca. 830 m² auf 1.070 m²), dem Bestand und der Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben insbesondere mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Der Planung liegt auch das (fortgeschriebene) Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Naunhof zu Grunde.Aufgrund der Größe des neu geplanten Verbrauchermarktes ist ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel mit maximal 1.070 m² Verkaufsfläche, zzgl. eines dem Lebensmittelmarkt zugeordneten Ladens des Lebensmittelhandwerks mit maximal 75 m² Verkaufsfläche, sowie eingeschränkte Gewerbegebiete ausgewiesen. Dort sind nichtgroßflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevantem Kernsortiment, Tankstellenshops und Einzelhandelsbetriebe i. Z. m. Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 30.09.2019
	Beschlussnummer: TA-2019-42
	Beschlusstext: dem Vorentwurf des Bebauungsplans "Handel und Gewerbe im Seepark an der Brandiser Straße" der Stadt Naunhof zuzustimmen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bebauungsplan "Handel und Gewerbe im Seepark an der Brandiser Straße" der Stadt Naunhof
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


